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Anmeldung Schaf- und Ziegenweide gemäß § 41 TWO für das Jahr 20..

Anmeldeformular (§41)/Antrag auf Ausnahme vom Schafweideverbot §38 Abs.1

 

an die Forsttagsatzungskommission der Gemeinde ………………………………….…..

1. Persönliche Daten des Antragstellers (Tierhalters):

		Vorname, Nachname: 

		   

		Geburtsdatum: 

		   

		Adresse (Straße, PLZ, Ort): 

		   



1. Anmeldung Schafweide (§41) / Antrag auf Ausnahme vom Schafweideverbot (§38 Abs.1):

Anzahl der Tiere

- Glaubhaftmachung des Weiderechts

- Persönliche Daten des Tierhalters

- vorgesehene Weideorte inkl. Lageskizze

- Antrag auf Ausnahme vomSchafweideverbot nach § 38 Abs.1

- Markierung

- Aufsichtsperson

- Anzahl der Tiere

- Glaubhaftmachung des Weiderechts

- Persönliche Daten des Tierhalters

- vorgesehene Weideorte inkl. Lageskizze

- Antrag auf Ausnahme vomSchafweideverbot nach § 38 Abs.1

- Markierung

- Aufsichtsperson

- Anzahl der Tiere

- Glaubhaftmachung des Weiderechts

- Persönliche Daten des Tierhalters

- vorgesehene Weideorte inkl. Lageskizze

- Antrag auf Ausnahme vomSchafweideverbot nach § 38 Abs.1

- Markierung

- Aufsichtsperson 

- Anzahl der Tiere

- Glaubhaftmachung des Weiderechts

- Persönliche Daten des Tierhalters

- vorgesehene Weideorte inkl. Lageskizze

- Antrag auf Ausnahme vomSchafweideverbot nach § 38 Abs.1

- Markierung

- Aufsichtsperson

- Anzahl der Tiere

- Glaubhaftmachung des Weiderechts

- Persönliche Daten des Tierhalters

- vorgesehene Weideorte inkl. Lageskizze

- Antrag auf Ausnahme vomSchafweideverbot nach § 38 Abs.1

- Markierung

- Aufsichtsperson 

- Anzahl der Tiere

- Glaubhaftmachung des Weiderechts

- Persönliche Daten des Tierhalters

- vorgesehene Weideorte inkl. Lageskizze

- Antrag auf Ausnahme vomSchafweideverbot nach § 38 Abs.1

- Markierung

- Aufsichtsperson

		Anzahl Schafe: 

		Glaubhaftmachung des Weiderechts:



		   		   

		Vorgesehene Weideorte: 

		☐ 	Weideorte laut Anmeldung des Vorjahres bzw. laut Verordnung



		

		☐ 	Sonstige (Lageskizze als Anhang):



		Laut § 41 Abs. 1 TWO gelten Anmeldungen mit vorgesehenen Weideplätzen auf Flächen im Sinne des § 37 Abs. 2 lit. a und b als Anzeige im Sinne des § 38 Abs. 1





1. Anmeldung Ziegenweide im Wirtschaftswald (§41):



Anzahl der Tiere

- Glaubhaftmachung des Weiderechts

- Persönliche Daten des Tierhalters

- vorgesehene Weideorte inkl. Lageskizze

- Antrag auf Ausnahme vomSchafweideverbot nach § 38 Abs.1

- Markierung

- Aufsichtsperson

- Anzahl der Tiere

- Glaubhaftmachung des Weiderechts

- Persönliche Daten des Tierhalters

- vorgesehene Weideorte inkl. Lageskizze

- Antrag auf Ausnahme vomSchafweideverbot nach § 38 Abs.1

- Markierung

- Aufsichtsperson

- Anzahl der Tiere

- Glaubhaftmachung des Weiderechts

- Persönliche Daten des Tierhalters

- vorgesehene Weideorte inkl. Lageskizze

- Antrag auf Ausnahme vomSchafweideverbot nach § 38 Abs.1

- Markierung

- Aufsichtsperson 

- Anzahl der Tiere

- Glaubhaftmachung des Weiderechts

- Persönliche Daten des Tierhalters

- vorgesehene Weideorte inkl. Lageskizze

- Antrag auf Ausnahme vomSchafweideverbot nach § 38 Abs.1

- Markierung

- Aufsichtsperson

- Anzahl der Tiere

- Glaubhaftmachung des Weiderechts

- Persönliche Daten des Tierhalters

- vorgesehene Weideorte inkl. Lageskizze

- Antrag auf Ausnahme vomSchafweideverbot nach § 38 Abs.1

- Markierung

- Aufsichtsperson 

- Anzahl der Tiere

- Glaubhaftmachung des Weiderechts

- Persönliche Daten des Tierhalters

- vorgesehene Weideorte inkl. Lageskizze

- Antrag auf Ausnahme vomSchafweideverbot nach § 38 Abs.1

- Markierung

- Aufsichtsperson

		Anzahl Ziegen: 

		Glaubhaftmachung des Weiderechts:



		   		   

		Vorgesehene Weideorte: 

		☐	Weideorte laut Anmeldung des Vorjahres 



		

		☐ 	Sonstige (Lageskizze als Anhang):



Für den Bezirk Imst nicht relevant!





1. Markierung der Tiere (§41, Abs.1)

		Hofmarke 

		   



Bei der Markierung hat es sich um eine gut erkennbare Markierung zu handeln. Das kann beispielsweise durch eine eindeutige farbliche Kennzeichnung mit einem Symbol (Kreis, Punkt, Strich ….) der Tiere erfolgen, um eine eindeutige Zuordnung der Tiere zum Tierhalter zu ermöglichen, ohne die Tiere einfangen zu müssen.



Ort / Datum: ………………………	Unterschrift des Antragstellers: ………………………………………..

1. Rechtliche Hinweise:

· Weidezeiten (§39, Abs. 3 TWO)

Der Landeshauptmann hat durch Verordnung für die Gemeinden kalendermäßig bestimmte Zeiträume festzulegen, während derer Schafe aufgrund einer Ausnahme vom Weideverbot (§ 38 Abs. 1) auf Weideplätzen im Sinn des Abs. 1 und 2 weiden dürfen (Weidezeiten). Das Weiden ist während dieser Weidezeiten jedoch nur dann zulässig, wenn ausreichende Futtermengen auf den Weideplätzen vorhanden sind und die Weideplätze keine geschlossene Schneedecke aufweisen.

1. Durchtrieb (§42 TWO)

Der Auf-, Ab- und/oder Durchtrieb von bzw. zur Weide hat ohne unnötigen Aufenthalt, auf möglichst schonende Weise und unter Aufsicht eines Tierhalters oder einer Aufsichtsperson im Sinn des § 43 zu geschehen. Soweit vorhanden, sind für den Auf-, Ab- und/oder Durchtrieb von bzw. zur Weide bestehende und für die Begehung durch Ziegen und Schafe geeignete Wege und Steige zu benützen.

1. Aufsichtsperson (§43 TWO)

Das Weiden im Wald sowie der Auftrieb zur Weide haben unter der Aufsicht einer hierzu geeigneten Person, die mindestens das 14. Lebensjahr vollendet haben muss, zu erfolgen.

1. Ausnahme vom Weideverbot für Schafe im Schutzwald (§39, Abs.1,2 -TWO)

(1) Der Landeshauptmann hat durch Verordnung nach topographischen Merkmalen, allenfalls unter Heranziehung allgemein bekannter Flurnamen oder von Lageplänen, Waldflächen festzulegen, die als Weideplätze im Fall von Ausnahmen vom Weideverbot für Schafe nach § 38 Abs. 1 grundsätzlich geeignet sind.

(2) Die Forsttagsatzungskommission kann in berücksichtigungswürdigen Fällen mit Bescheid ergänzend weitere Weideplätze im Sinn des Abs. 1 festlegen. Die Festlegung ist zu befristen.

Anzahl der Tiere

- Glaubhaftmachung des Weiderechts

- Persönliche Daten des Tierhalters

- vorgesehene Weideorte inkl. Lageskizze

- Antrag auf Ausnahme vomSchafweideverbot nach § 38 Abs.1

- Markierung

- Aufsichtsperson

- Anzahl der Tiere

- Glaubhaftmachung des Weiderechts

- Persönliche Daten des Tierhalters

- vorgesehene Weideorte inkl. Lageskizze

- Antrag auf Ausnahme vomSchafweideverbot nach § 38 Abs.1

- Markierung

- Aufsichtsperson

- Anzahl der Tiere

- Glaubhaftmachung des Weiderechts

- Persönliche Daten des Tierhalters

- vorgesehene Weideorte inkl. Lageskizze

- Antrag auf Ausnahme vomSchafweideverbot nach § 38 Abs.1

- Markierung

- Aufsichtsperson 

- Anzahl der Tiere

- Glaubhaftmachung des Weiderechts

- Persönliche Daten des Tierhalters

- vorgesehene Weideorte inkl. Lageskizze

- Antrag auf Ausnahme vomSchafweideverbot nach § 38 Abs.1

- Markierung

- Aufsichtsperson

- Anzahl der Tiere

- Glaubhaftmachung des Weiderechts

- Persönliche Daten des Tierhalters

- vorgesehene Weideorte inkl. Lageskizze

- Antrag auf Ausnahme vomSchafweideverbot nach § 38 Abs.1

- Markierung

- Aufsichtsperson 

- Anzahl der Tiere

- Glaubhaftmachung des Weiderechts

- Persönliche Daten des Tierhalters

- vorgesehene Weideorte inkl. Lageskizze

- Antrag auf Ausnahme vomSchafweideverbot nach § 38 Abs.1

- Markierung

- Aufsichtsperson




Allgemeine Hinweise



1. Jede/r Tierhalter*in hat mit einem vollständig ausgefüllten Formular (erhältlich im Gemeindeamt oder unter …) seine Schafe und Ziegen, die im Wald weiden oder durch den Wald durchgetrieben werden sollen, anzumelden. 

1. Es dürfen nur Tiere angemeldet werden, die der/die Tierhalter*in mit betriebseigenem Futter selbst überwintert hat (§40 Abs. 1) und

1. für die das Bestehen eines Weiderechtes glaubhaft gemacht werden kann (§41 Abs. 1). Solche glaubhaften Weiderechte können beispielsweise sein:

0. ein Weiderecht nach Tiroler Flurverfassungsgesetz als Mitglied einer Agrargemeinschaft

0. ein Weiderecht nach Wald- und Weideservitutengesetz als urkundliches Servitut

0. ein Weiderecht nach § 70 Tiroler Gemeindeordnung als Nutzung des Gemeindegutes

0. eine Weideausübung im eigenen Wald (Eigentümer)

1. Als vorgesehener Weideort kann im Formular, der laut Anmeldung im Vorjahr ausgewählt werden oder es ist ein Weideort unter Beilage einer Lageskizze neu zu beantragen.

1. Der/die Tierhalter*in hat im Anmeldeformular auch die vorgesehene Markierung der Tiere anzugeben.



Die Anträge sind spätestens zwei Wochen vor der Abhaltung der Forsttagsatzung vollständig ausgefüllt der Geschäftsstelle der Forsttagsatzungskommission im Postweg (…) oder per E-Mail (….) zu übermitteln.








